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vom 
 

12. Januar 2011 
 

in dem Rechtsstreit 
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 Der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch den Vorsit-

zenden Richter Terno, die Richter Wendt, Felsch, die Richterin  

Harsdorf-Gebhardt und den Richter Dr. Karczewski  

 

am 12. Januar 2011 

 

beschlossen: 

 

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des 3. Zivil-

senats des Oberlandesgerichts Dresden vom 19. Juli 2010 

wird auf Kosten des Beklagten als unzulässig verworfen. 

 

Gegenstandswert: 205.050 € 

 

 

Gründe:

 

 I. Das Landgericht hat den auf Rückzahlung eines Darlehens in 

Anspruch genommenen Beklagten mit Urteil vom 9. April 2010 zur Zah-

lung von 300.000 sfr nebst Zinsen verurteilt. Das Urteil ist dem Prozess-

bevollmächtigten des Beklagten am 15. April 2010 zugestellt worden. Mit 

Schriftsatz seiner Prozessbevollmächtigten vom 26. Mai 2010, beim  

Oberlandesgericht am selben Tag eingegangen, hat der Beklagte Beru-

fung eingelegt und wegen der Versäumung der Berufungsfrist Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand beantragt. Der Prozessbevollmächtigte 

des Beklagten macht geltend, er habe am Freitag, dem 14. Mai 2010, ei-

ne beim Landgericht Dresden einzureichende Vollstreckungsabwehrkla-

ge sowie einen beim Amtsgericht Dresden einzureichenden Antrag ge-

mäß § 769 Abs. 2 ZPO diktiert. Diese beiden Schriftsätze seien ihm in 
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einer Unterschriftenmappe zur Unterschrift vorgelegt worden. In einer 

weiteren Unterschriftenmappe habe sich der auf Montag, den 17. Mai 

2010, datierte Berufungsschriftsatz an das Oberlandesgericht Dresden 

befunden. Er habe beide Unterschriftenmappen nach Unterzeichnen der 

Schriftsätze auf den Schreibtisch seiner Mitarbeiterin G.        gelegt, die 

das Büro bereits aufgrund des Dienstschlusses verlassen habe. Am 

17. Mai 2010 gegen 8.00 Uhr habe die Mitarbeiterin ihm ein Schreiben 

der Prozessbevollmächtigten des Klägers vom 14. Mai 2010 betreffend 

die Auseinandersetzung der Parteien über die Vollstreckung aus dem 

landgerichtlichen Urteil vorgelegt. Er sei dann in das Büro seiner Mitar-

beiterin gegangen und habe ihr gegenüber erklärt: 

 
"Mit dem Schreiben der KPMG von Freitag hat sich die 
Zwangsvollstreckung in der Sache R.        erst einmal erle-
digt. Wir bekommen jetzt insoweit doch eine gütliche Eini-
gung hin. Deshalb diese Schriftsätze nicht mehr einrei-
chen." 

 

 Hierbei habe er auf die auf dem Schreibtisch liegende aufgeschla-

gene Unterschriftenmappe gedeutet, in der sich die an das Amts- und 

Landgericht Dresden gerichteten Schriftsätze befunden hätten. In der 

darunter befindlichen weiteren Unterschriftenmappe habe die Berufungs-

schrift an das Oberlandesgericht Dresden gelegen. Die Mitarbeiterin ha-

be die Weisung dahin verstanden, dass auch der Berufungsschriftsatz an 

das Oberlandesgericht nicht mehr eingereicht werden solle, worauf sie 

alle drei Schriftsätze vernichtet und die Berufungsfrist im Fristenbuch 

gestrichen habe.  
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 Das Berufungsgericht hat den Wiedereinsetzungsantrag mit Be-

schluss vom 19. Juli 2010 zurückgewiesen und zugleich die Berufung als 
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unzulässig verworfen. Hiergegen richtet sich die fristgerecht eingelegte 

und begründete Rechtsbeschwerde des Beklagten. 

 

 

 II. Die Rechtsbeschwerde ist zwar nach § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 

§ 522 Abs. 1 Satz 4, § 238 Abs. 2 Satz 1 ZPO statthaft. Sie ist aber nicht 

zulässig, da es an den Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO fehlt. 

Insbesondere erfordert die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung 

eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht. 
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 1. Das Rechtsinstitut der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

dient in besonderer Weise dazu, die Rechtsschutzgarantie und das 

rechtliche Gehör zu gewährleisten. Daher gebieten es die Verfahrens-

grundrechte auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 

Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Rechtsstaatsprinzip) und auf rechtli-

ches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG), den Zugang zu den Gerichten und den 

in den Verfahrensordnungen eingeräumten Instanzen nicht in unzumut-

barer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise zu er-

schweren (BGH, Beschlüsse vom 18. Juli 2007 - XII ZB 32/07, FamRZ 

2007, 1722 unter II; vom 9. Februar 2005 - XII ZB 225/04, FamRZ 2005, 

791 unter II 2; vom 4. Juli 2002 - V ZB 16/02, BGHZ 151, 221, 227 f.). 

Demgemäß dürfen bei der Auslegung der Vorschriften über die Wieder-

einsetzung die Anforderungen daran, was der Betroffene veranlasst ha-

ben muss, um Wiedereinsetzung zu erlangen, nicht überspannt werden. 
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 2. Gegen diese Grundsätze hat das Beschwerdegericht nicht ver-

stoßen.  
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7  a) Zutreffend geht es zunächst davon aus, dass ein Prozessbe-

vollmächtigter, dessen Verschulden eine Partei sich im Rahmen der 

Wiedereinsetzung zurechnen lassen muss (§ 233, § 85 Abs. 2 ZPO), im 

Rahmen der Büroorganisation und der Kommunikation mit dem Büroper-

sonal für klare Anweisungen sorgen muss. Erteilte Aufträge müssen ein-

deutig und unmissverständlich sein. Das gilt insbesondere dann, wenn 

der Prozessbevollmächtigte in den routinemäßigen Kanzleibetrieb ein-

greift (vgl. BGH, Beschlüsse vom 12. August 1997 - VI ZB 22/97, VersR 

1998, 77 unter II; vom 21. Dezember 1988 - III ZB 24/88, juris Rn. 10; 

Zöller/Greger, ZPO 28. Aufl. § 233 Rn. 23 "Büropersonal und -organisa-

tion"). Der Prozessbevollmächtigte muss insbesondere verhindern, dass 

er durch unklare Anweisungen bzw. Äußerungen Missverständnisse bei 

seinem Büropersonal hervorruft, die die Gefahr einer Fristversäumnis mit 

sich bringen. 

 

 b) Diese Maßstäbe hat das Beschwerdegericht beachtet, ohne Vor-

trag des Beklagten zu übergehen oder fehlerhaft zu deuten.  
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 aa) Zunächst war die Anweisung des Prozessbevollmächtigten am 

Morgen des 17. Mai 2010 missverständlich, weil er die Schriftsätze, die 

nicht mehr an die Gerichte verschickt werden sollten, nicht eindeutig be-

zeichnete. Er hat gegenüber seiner Mitarbeiterin lediglich allgemein er-

klärt, die Zwangsvollstreckung in der Sache sei erst einmal erledigt, so-

wie dann hinzugefügt, man bekäme noch eine gütliche Einigung hin und 

die Schriftsätze seien nicht mehr einzureichen. Bei einer derartigen Äu-

ßerung musste sich für die Mitarbeiterin nicht ohne weiteres erschließen, 

dass lediglich die Vollstreckungsabwehrklage an das Landgericht sowie 

der Antrag nach § 769 Abs. 2 ZPO an das Amtsgericht nicht mehr einge-

reicht werden sollten. Gerade der Hinweis, dass man eine gütliche Eini-
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gung hinbekomme, konnte ebenfalls bedeuten, dass die weiteren Verfah-

ren einschließlich der Berufung nicht mehr durchzuführen waren. Auch 

aus dem Zusatz "insoweit" musste sich für die Büroangestellte nicht 

zwingend ergeben, dass in jedem Fall noch der Berufungsschriftsatz ein-

gereicht werden sollte. Der Prozessbevollmächtigte war vielmehr ver-

pflichtet, gegenüber seiner Mitarbeiterin eindeutig klarzustellen, welche 

Schriftsätze einzureichen bzw. nicht einzureichen waren. Dies hätte 

schon durch die Erklärung geschehen können, allein die beiden Schrift-

sätze an das Amts- und Landgericht nicht mehr zu versenden, die Beru-

fung an das Oberlandesgericht dagegen einzureichen. Ein unmissver-

ständlicher Hinweis war nicht deshalb entbehrlich, weil der Mitarbeiterin 

bekannt war, dass es noch weitere Parallelverfahren gab und deshalb 

eine gütliche Einigung in der Hauptsache nur in einem der Verfahren 

keine Plausibilität besessen hätte. Zu einer derartigen Überprüfung, ob 

eine mögliche Einigung juristisch und/oder wirtschaftlich sinnvoll ist, war 

die Kanzleiangestellte nicht berufen. Vielmehr musste der Prozessbe-

vollmächtigte selbst durch unmissverständliche Anweisungen dafür sor-

gen, dass es zu keinen Unklarheiten kommt. 

 

 bb) Diese Gefahr eines Missverständnisses wurde auch nicht da-

durch beseitigt, dass der Prozessbevollmächtigte bei seiner Äußerung 

auf die auf dem Schreibtisch seiner Mitarbeiterin liegende aufgeschlage-

ne Unterschriftenmappe verwies, in der sich die Schriftsätze an das 

Amts- und Landgericht Dresden bezüglich der Zwangsvollstreckung be-

fanden. Wie sich aus der eidesstattlichen Versicherung der Mitarbeiterin 

ergibt, lag unter der Unterschriftenmappe mit den Schriftsätzen an das 

Amts- und Landgericht Dresden eine weitere Unterschriftenmappe, in der 

sich der Berufungsschriftsatz an das Oberlandesgericht Dresden befand. 

Diesen Schriftsatz hatte der Prozessbevollmächtigte ebenso wie die bei-
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den anderen bereits am Freitag, dem 14. Mai 2010, unterzeichnet und 

selbst die beiden Unterschriftenmappen auf den Schreibtisch seiner Mit-

arbeiterin gelegt. Hierbei legte er die Unterschriftenmappe mit den 

Schriftsätzen betreffend die Zwangsvollstreckung obenauf. Wenn der 

Prozessbevollmächtigte dann am Morgen des 17. Mai 2010 bezüglich der 

nicht mehr einzureichenden Schriftsätze auf eine Unterschriftenmappe 

verweist, unter der sich eine weitere Unterschriftenmappe mit einem die-

selbe Angelegenheit betreffenden Schriftsatz befindet, so bestand auch 

für ihn erkennbar die Gefahr, dass seine Anweisung missverstanden 

werden könnte. 

 

 Ohne Erfolg macht die Beschwerde demgegenüber geltend, der 

Prozessbevollmächtigte habe gar nicht bemerkt oder bemerken müssen, 

dass sich unter der Unterschriftenmappe mit den Schriftsätzen an das 

Amts- und Landgericht Dresden noch eine weitere Unterschriftenmappe 

befunden habe. Dagegen spricht bereits, dass er selbst diese beiden 

Mappen nach Dienstschluss am 14. Mai 2010 in dieser Form auf den 

Schreibtisch seiner Mitarbeiterin gelegt hatte. Er hatte auch keine Veran-

lassung davon auszugehen, dass die Unterschriftenmappen sich nun-

mehr in einer anderen Reihenfolge befanden und die Unterschriftenmap-

pe mit dem Berufungsschriftsatz an das Oberlandesgericht Dresden sich 

nicht mehr im räumlichen Zusammenhang mit der Mappe hinsichtlich der 

Schriftsätze an das Amts- und Landgericht befand. Ausweislich der ei-

desstattlichen Versicherung der Mitarbeiterin vom 25. Mai 2010 kam sie 

am 17. Mai 2010 gegen 7.45 Uhr in das Büro und überbrachte dem Pro-

zessbevollmächtigten bereits gegen 8.00 Uhr ein Telefaxschreiben der 

Gegenseite. Bereits kurz danach erschien der Prozessbevollmächtigte 

und erklärte, dass die Schriftsätze nicht mehr eingereicht werden sollten. 

Angesichts dieser Kürze der Zeit konnte der Prozessbevollmächtigte 
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nicht davon ausgehen, dass sich die Unterschriftenmappe mit dem Beru-

fungsschriftsatz an das Oberlandesgericht nicht mehr unterhalb der 

Mappe mit den Schriftsätzen an das Amts- und Landgericht befand. Ge-

rade auch wegen dieser räumlichen Nähe beider Unterschriftenmappen 

hätte der Prozessbevollmächtigte zur Vermeidung von Missverständnis-

sen eindeutig erklären müssen, welches der drei Schriftstücke noch bei 

Gericht eingereicht werden soll und welches nicht. Da er bereits sämtli-

che Schriftsätze unterzeichnet hatte und in der Kanzlei die allgemeine 

Anweisung besteht, dass unterschriebene Schriftsätze, die sich in Unter-

schriftenmappen auf einem Schreibtisch des Büropersonals befinden, zur 

Versendung freigegeben werden, musste der Prozessbevollmächtigte, 
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wenn er in diesen üblichen Kanzleiablauf eingriff, eindeutig klarstellen, 

welche Schriftsätze nicht mehr versandt werden sollen. Daran fehlt es 

hier.  

 

 

Terno                                       Wendt                                         Felsch 

 

             Harsdorf-Gebhardt                          Dr. Karczewski  

Vorinstanzen: 

LG  Dresden, Entscheidung vom 09.04.2010 - 10 O 2655/09 -  
OLG Dresden, Entscheidung vom 19.07.2010 - 3 U 779/10 -  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


